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Rechtsinformation

Geschätzte Leser, heute darf ich 
den weithin bekannten Begriff  

„Kindesunterhalt“ für Sie einer nä-
heren Betrachtung unterziehen. 
Die grundsätzlichen Regelungen 
zu diesem � ema fi nden sich im 
ABGB (Allgemeines bürgerliches 
Gesetzbuch). Dort ist festgehalten, 
dass die Eltern zur Deckung der 
ihren Lebensverhältnissen ange-
messenen Bedürfnisse des Kindes 
unter Berücksichtigung seiner An-
lagen, Fähigkeiten, Neigungen und 
Entwicklungsmöglichkeiten nach 
ihren Kräften anteilig beizutragen 

haben. Bereits hier sei festgehal-
ten, dass beide Elternteile, unab-
hängig davon, ob diese verheiratet 
sind und auch unabhängig davon, 
ob diese im gemeinsamen Haus-
halt leben, verpfl ichtet sind, zum 
Unterhalt des Kindes beizutragen. 
Aus der eingangs zitierten Geset-
zesbestimmung geht hervor, dass 
die Unterhaltsleistung der Eltern 
deren Lebensverhältnissen ange-
messen zu sein hat, dem Kind ist 
also grundsätzlich jener Lebens-
standard zu gewähren, der dem der 
Eltern entspricht. Dabei sind, wie 

bereits erwähnt, die 
Anlagen, Neigungen 
und Entwicklungs-
möglichkeiten des 
Kindes bestmöglich 
zu fördern bzw. zu 
unterstützen.

Das Kind hat grund-
sätzlich Anspruch 
auf die Gewährung 
von Naturalunterhalt, 
dieser umfasst bei-
spielsweise die Unter-
kunft, die Versorgung 
mit Nahrungsmittel, 
Bekleidung, Unter-
richt und Erziehung, 
Freizeitgestaltung, 
aber auch Taschen-
geld. In Alleinverdie-
ner-Familien leistet 
der Elternteil, der den 
Haushalt führt, in 
dem er das Kind be-
treut, dadurch seinen 

Unterhaltsbeitrag, wohingegen der 
verdienende Elternteil in erster Linie 
für die Aufbringung der fi nanziellen 
Mittel zuständig ist.

Selbstverständlich verschwimmen 
hier in jenen Fällen die Grenzen, in 
denen beide Elternteile berufstätig 
sind bzw. die gemeinsamen Kinder 
betreuen. Lebt ein Elternteil mit 
dem Kind nicht im gemeinsamen 
Haushalt, so hat dieser Elternteil 
Geldunterhalt zu leisten. Darunter 
versteht man einem vom Gericht 
oder aufgrund privater Vereinba-
rung festgesetzten Geldbetrag, der 
ausschließlich der Deckung der 
Bedürfnisse des Kindes dient. Die 
Unterhaltshöhe ist einerseits abhän-
gig von der Leistungsfähigkeit der 
Eltern, insbesondere von der Ein-
kommenssituation, aber auch vom 
Alter, den Anlagen, den Fähigkeiten 
etc. des Kindes. Vereinfacht ausge-
drückt ist die Unterhaltshöhe we-
sentlich abhängig vom Einkommen/
der Unterhaltsverpfl ichteten, wobei 
diese sich bemühen müssen, nach 
Kräften zum Unterhalt des Kindes 
beizutragen, also ein entsprechendes 
Einkommen zu erzielen.

Die Höhe des Geldunterhalts be-
trägt grundsätzlich, abhängig vom 
Alter des Kindes, zwischen 16 % 
und 22 % des Nettoeinkommens 
des Geldunterhaltspfl ichtigen. Zur 
Orientierungshilfe bzw. für den 
Fall, dass eine behördliche Fest-
setzung der Unterhaltshöhe nicht 
vorliegt, gelten in Österreich so-
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genannte Regelbedarfssätze, die 
festlegen, welche Beträge ein un-
terhaltsberechtigtes Kind erhalten 
sollte. Für die Gruppe der 6-10 Jäh-
rigen ist beispielsweise ein Betrag 
von 344 Euro genannt.

Sollte das Kind – hier ist natürlich 
in erster Linie an Jugendliche zu 
denken – eigene Einkünfte erzielen, 
so mindern diese die Höhe des Un-
terhaltsanspruchs. Die Lehrlings-
entschädigung eines Jugendlichen 
wird grundsätzlich als Eigenein-
kommen unterhaltsmindernd ge-
wertet. 
Kein Eigeneinkommen stellen hin-
gegen die Schüler/Studienbeilhilfe, 
Kinderbetreuungsgeld, Familien-
beihilfe und Verdienste aus einer 
kurzfristigen Ferialtätigkeit dar. In 
der Regel steht während der Ableis-
tung des Präsenz- oder Zivildiens-
tes kein Unterhalt zu, in dieser Zeit 
werden die Kinder als selbsterhal-
tungsfähig betrachtet.

Absolviert das Kind etwa nach Ab-
leistung des Präsenzdienstes ein 
Hochschulstudium oder eine weite-
re Ausbildung, kann auch der Un-
terhaltsanspruch weiter bestehen.

Bereits daraus zeigt sich, dass die 
Dauer der Unterhaltsleistung an 
kein bestimmtes Alter des Kindes 
gebunden ist. Eltern müssen grund-
sätzlich bis zur Selbsterhaltungsfä-
higkeit des Kindes Unterhalt leis-
ten. Ein Unterhaltsanspruch kann 
also auch nach Erreichen der Voll-
jährigkeit während der Dauer ei-
nes Hochschulstudiums bestehen, 
wenn dieses ernsthaft betrieben 
wird und nach den bisherigen Le-
bensverhältnissen, den Fähigkeiten 
und Neigungen des Kindes „sinn-
voll erscheint“.

Grundsätzlich muss der Geldun-
terhaltanspruch nicht in Form einer 
schriftlichen Vereinbarung festge-
halten werden. Im Rahmen einer 
einvernehmlichen Scheidung sind 
jedoch auch die Geldunterhalts-
ansprüche des/der Kinder zu regeln. 
Ansonsten sind Unterhaltsansprü-
che auf Kindesunterhalt im Ge-
richtsweg durchzusetzen. Auch bei 
diesem � ema stehe ich für nähere 
Anfragen gerne zur Verfügung!
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Kostenlose ErstberatungKostenlose Erstberatung
mit Dr. Herbert Emberger im mit Dr. Herbert Emberger im 
Marktgemeindeamt WagnaMarktgemeindeamt Wagna

Jeden letzten Freitag Jeden letzten Freitag 
im Monat, ab 8 Uhr. im Monat, ab 8 Uhr. 

Anmeldung: T 03452 82582Anmeldung: T 03452 82582


